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zu '1stz IJ 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Ing. Schindelbacher und Genossen vom 16.11.1959, 

Nr. 4562/J-NR/1989, "Auflassung der Eisenbahn

kreuzungen bei km 278,969 und 279,407 der Bahn

strecke Amstetten bis Tarvis im Bereich des Bahn

hofes Neumarkt" 

Ihre Fragen 

"Werden Sie die öBB auffordern, bei km 279,407 der Strecke 

Amstetten bis Tarvis im Bereich des Bahnhofes Neumarkt eine 

UnterfUhrung anstelle der aufzulassenden Eisenbahnkreuzung zu 

errichten?" 

"Wenn netn, warum nicht?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Im Zuge der Errichtung eines neuen Mittelstellwerkes im 

Bahnhof Neumarkt in der Steiermark ist die Auflassung der 

schienengleichen Eisenbahnkreuzungen im km 278,969 und 

279,407 geplant._ 

Als Ersatz ist die Neuerrichtung einer schienengleichen 

Eisenbahnkreuzung in km 279,174 - durch eine Vollschranken

anlage und Lichtzeichen gesichert - vorgesehen. Gleichzeitig 

wird das Wegenetz in diesem Bereich den ge~nderten Gegeben

heiten angepaßt. 

BezUglich dieser Maßnahmen besteht bereits eine aufrechte 

Vereinbarung der öBB mit der Gemeinde Neumarkt, als dem zu

ständigen Tr~ger der StraßenbaUlast (Beilage). 
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Durch die Situierung des neuen schienengleichen Eisenbahn

überganges (nahezu in der Mitte der beiden aufzulassenden 

Eisenbahnkreuzungen gelegen) ergeben sich sowohl auf

schließungsmäßigals auch in der Abwicklung des die Bahn 

kreuzenden Verkehrs wesentliche Verbesserungen. 

Eine niveaufreie Lösung wäre, abgesehen von einem weitaus 

höheren Mittelerfoidernis, aUfgrund der örtlichen Gegeben

heiten technisch nur sehr schwierig durchfUhrbar. Ein solches 

Projekt wäre darUberhinaus nur bei einer entsprechenden 

finanzieller Beteiligung der Gemeinde Neumarkt realisierbar. 

Jänner 1990 
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Ö$TERAEICHISCHE 8UNOES8AHNEN 
Bundesbahnd1rektion Villsch 

Zl.: 220/1899- 940-1999 

o B E R EIN K 0 H H E N 

abgeschlossen zwischen den Österreichisehen Bundesbahnen, vertreten durch die 

Bundesbahndirektion Villach und der Marktgemeinde Neumarkt/Stmk. 

Gegenstand des Übereinkommens ist die Regelung von F~agen im Zusa~menheng mit 
der Errichtung dar neuen ~isenbehnkreuzung km 279,174 und Auflassung der Eisen
bahnkreuzungen km 278.969 und km 279.407 der Bahnstrecke Amstetten~Tsrvis im 
Bereich des Bahnhofes Neumarkt. 

1.) Von km 278.969 (inkl. Einbindung in die bestehende Wegparzelle 605/5) bis 
km 279.411 wird rechts der Bahn ein Parallelweg hergestellt. Ebenso gelangt 
links der Bahn von etwa km 27B.954 bis km 279.174 ein Parallelweg zur Ausführung. 

2.) Die unter Pkt. 1.) angeführten Wege werden mit einer Breite von 4,0 m,davon 
3,0 m asphaltiert. mit einem 40 cm sterken Frostkoffer und a cm Bitukies ausge-

! ;.. führt. Oi~ Entwässerung erfolgt auf der Bahn-abgekehrten Seite. 

3.) Im Zuge der EK-Herst~llung km 279.174 wird sowohl eine Leerverrrohrung für 
di~ Stromversorgung Oure~messer 110 als Buch fOr die Wasserversorgung, Durch
messer 120 mm im EK-Bereich mitgeführt. 

4.) Die unter Pkt, 1.) bis 3.) angeführten Maßnahmen werden seitens und auf 
Kosten der öSB hergestellt. wobei auch der Künettenaushub b%w. das Wiederver
füllen für die beabsichtigte W~sserleitung$verlegung im Bereich km 279.174 bis 
km 279.411 rechts der Behn im Bereich der Wegtrasse enthalten ist. 

5.) Oie fertiggestellten Weganlagen werden eußerhelb des unmittelbaren Kreuzungs
bereiches 1n das öffentl. Gut der Gemeinde Obertragen und werden hietür die er
fOl:'derlichen Vermessungskosten seitens der ÖSS übernommen. Die weitere Betreuung, 
Erhaltung und Erneuerung bzw. Obsorge wird von der Marktgemeinde Neumarkt über
nommen. 

G.) Im Bereich km 279.174 bis km 279.350 links der Bahn ist seitens der Markty~
~einde die ErriChtung eines Viehsteiges vorgesehen. Oie Errichtung, Erhaltung und 
Erneuerung sowie die Regelung der Grundfragen obliegt der Marktgemeinde Neuma~kt. 
Grundsätzlich ist die Errichtung nicht auf ÖBe-Grund beabsichtigt. Sollte es 
dennoch unumgänglich sein, Öee-Grund zu benutzen, ist dies einer gesonderten 
vertraglichen Regelung vorbehalten. Ebenso sind die für einen allfälligen Vieh c 

trieb erforderlichen Umzäunungen Sache und Be.stand der Merktgemeinde Neumarkt • 

7.) Die im Zusammenhang aller o.a. Maßnahmen erforderliohen Regelungefi mit den 
Anrainern (Umwegsntschädigungen, Grundablasen, etc.) sowie die Efgänzung b~w. 
die Adaptierung des weiterführenden Wegenet%9S sowie die Beistellung und dss 
Einlegen der beabsichtigten Wasserleitung (siehe Pkt. 4.» bis zum Hausanschluß 
"Urtl" und weiters die Regelung ~llfälliger Berührung$punkte b~w. Anliegen aus 
der Nachbargemeinde St.Marein b.N. ist allein Sache der Marktgemeinde Neumarkt. 

8.} Für alle der Gemeinde aus dem Pkt. 1.) bis 7.) entstandenen bzw. entstehenden 
Aufw~ndungen bzw. Obliegenheiten wird seitens der ÖBB eine Entschädigung ~alm Netto -
Pauschalbetrag in einer Höhe von S 390.000,-- in baren auf das Kto.Nr. 2.005.00:, 
BlZ 38402, nach beiderseitiger Unterfertigung bis 15.12.1989 überwiesen. Oie bS1c 

dar$Gitige Unt~rferti9vng muß jedoch eU$ finanztechnischen Gründen bis spätesten9 
17.11.d.J. erfolgen~ , 

Neumarkt: 
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